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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gebrüder Rummel GmbH & Co.KG plant den Bau eines kuppelbaren 6er Sesselliftes in 

der Tourismusregion Willingen (Upland), im Wintersportgebiet „Ritzhagen“, als Ersatz für 

den bestehenden Schlepplift. Im Zuge des geplanten Neubaus wird der Schlepplift um etwa 

die Hälfte seiner Länge verkürzt und nur noch als Aufstiegshilfe für die bestehende Sommer-

rodelbahn genutzt. Das geplante Vorhaben soll einen Baustein zur wirtschaftlichen Optimie-

rung, attraktiven Gestaltung sowie zur Erhöhung der betrieblichen Sicherheit des Famili-

enskigebietes „Ritzhagen“ darstellen. 

Nach § 44 und § 45 BNatSchG sind die artenschutzrechtlichen Belange zu prüfen und in ei-

nem Artenschutzbeitrag (ASB) darzustellen. Es handelt es sich dabei um eine eigenständige 

Prüfung, die nicht durch andere Prüfverfahren ersetzt werden kann. Die artenschutzrechtli-

che Prüfung sollte jedoch soweit wie möglich mit den Ausführungen der Umweltverträglich-

keitsprüfung wie des Landschaftspflegerischen Begleitplans verbunden werden. 

Als Bewertungsgrundlage für den ASB wurde die Erfassung der Kleinsäuger (Haselmaus), 

Vögel, Reptilien und Schmetterlinge1 sowie eine Potenzialabschätzung für Fledermäuse und 

Amphibien beauftragt. 

 

2. Rechtlicher Hintergrund 

Im Dezember 2007 wurde zur Anpassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) an EU-

rechtliche Vorgaben der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sowie der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) die „kleine Artenschutznovelle“ in geltendes Recht umgesetzt. Zentraler 

Bestandteil der Novelle war die Neufassung der Verbotstatbestände (Zugriffsverbote nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG; Abb. 1) sowie die Regelung von Ausnahmen (§ 45 BNatSchG).  

Die aktuelle, rechtliche Grundlage dieses Artenschutzbeitrages ist das Bundesnaturschutzge-

setz in der Fassung vom 29.07.2009, in Kraft getreten am 01.03.2010. Für die Berücksichti-

gung der artenschutzrechtlichen Belange ist demzufolge ein Artenschutzbeitrag zu erstellen. 

Es ist zu prüfen, ob Beeinträchtigungen geschützter Arten vorliegen.  

Der Umfang der artenschutzrechtlich relevanten Arten ist in Planungs- und Zulassungsver-

fahren nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt: Die Zugriffsverbote gelten 

demnach nur für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die europäischen Vogelarten 

nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (im Folgenden als „europäisch geschützte Arten“ be-

zeichnet) sowie für bestandsgefährdete Arten, für die Deutschland eine besondere Verant-

wortung besitzt2. Alle übrigen Tier- und Pflanzen-Arten sind weiterhin als Bestandteil des 

Naturhaushalts im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist ein Vorhaben genehmigungsfähig, wenn es den Vorga-

ben des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 44) entspricht bzw. die Voraussetzungen zur Ertei-

                                                      
1
 Tagfalter und Widderchen sowie Nachtfalterarten des FFH-Anhang IV 

2
 Diese Arten werden durch eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG definiert. Eine entspre-

chende Verordnung liegt bislang nicht vor. 



Planfeststellungsverfahren Neubau Ritzhagenlift  
Artenschutzbeitrag (ASB)  – Anlage 12 – 

 

4 

lung einer Ausnahme gegeben sind. Dabei sind Möglichkeiten zur Vermeidung von Beein-

trächtigungen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

 

Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören [Tötungsverbot], 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population einer Art verschlechtert [Störungsverbot], 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören [Schutz der Lebensstätten], 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören [Schutz der 

Pflanzenarten] 

 

Für zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft (nach § 15 BNatSchG) sowie für Vorhaben in Gebieten 

mit Bebauungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuches, während der Planaufstellung nach § 33 des 

Baugesetzbuches und im Innenbereich nach § 34 des Baugesetzbuches gelten für die Zugriffsverbote 

besondere Maßgaben: 

 

Zugriffsverbote unter Berücksichtigung von § 44 Abs. 5, Satz 2-5 BNatSchG  

 

Ein Verbotstatbestand ist bei einer europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Art oder einer europäi-

schen Vogelart erfüllt, wenn: 

- sich das Tötungsrisiko (z.B. durch Kollisionen) trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen 

signifikant erhöht oder es zu abwendbaren Tötungen kommt (zumutbare Vermeidungsmaßnah-

men sind nicht ausgeschöpft), 

- sich der Erhaltungszustand der lokalen Population durch Störungen verschlechtern könnte (unter 

Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen), 

- die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflanzenstandorten im 

räumlichen Zusammenhang nicht sichergestellt werden kann (unter Berücksichtigung von vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen). 
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3. Methodik 

Die Artenschutzprüfung erfolgt formal nach einem dreistufigen Schema: 

Stufe I: Vorprüfung des Artenspektrums und der Wirkfaktoren 

Auf Grundlage der Auswertung vorhandener Quellen und ggf. speziellen Erfassungen wird 

überprüft, ob Vorkommen europäisch geschützter Arten aktuell vorhanden oder zu erwarten 

sind. Darauf aufbauend werden die Wirkungen des Vorhabens analysiert und mögliche Kon-

flikte mit artenschutzrechtlichen Vorschriften aufgezeigt. 

Falls das Vorhaben ohne die Berücksichtigung von Vermeidungs- oder vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten aufweist, ist eine ver-

tiefende Prüfung in Stufe II nicht erforderlich. Ist es dagegen nicht ausgeschlossen, dass die 

Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden können, muss in Stufe II eine 

vertiefte Analyse durchgeführt werden. 

 

Stufe II: Konfliktanalyse und vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

a) Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Arten 

In diesem Schritt werden die Auswirkungen möglicher Beeinträchtigungen auf die jeweiligen 

Arten detailliert geprüft. Es erfolgt eine Aussage zu den Wirkfaktoren, zur Erheblichkeit der 

Beeinträchtigungen und zum etwaigen Eintreten der Verbotstatbestände. Dabei ist zu klä-

ren, welche Lebensstätten, Individuen und Populationen von dem Vorhaben betroffen sind. 

b)  Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen und 

des Risikomanagements 

Je nach Sachverhalt lässt sich ein Eintreten der Verbotstatbestände durch geeignete Vermei-

dungs- bzw. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen abwenden. Beispiele hierfür sind eine Bau-

zeitenregelung oder die Anlage neuer, artspezifischer Habitate. Ein Risikomanagement er-

möglicht die angepasste Umsetzung von Maßnahmen und kann den Fortbestand der ökolo-

gischen Funktionen sichern. 

c) Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erfolgt eine abschlie-

ßende Bewertung der Verbotstatbestände und eine Aussage über eine ggf. erforderliche 

artenschutzrechtliche Ausnahme. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Im Rahmen des Ausnahmeverfahrens nach § 45 BNatSchG besteht nur ein eingeschränkter 

Ermessensspielraum. Für die Zulässigkeit eines solchen Verfahrens müssen bestimmte Vo-

raussetzungen erfüllt sein (zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

Alternativlosigkeit des Projektes, der Erhaltungszustand der betroffenen lokalen Populatio-

nen darf sich nicht verschlechtern bzw. muss günstig bleiben). Kompensatorischen Maß-

nahmen sind dabei zulässig. 



Planfeststellungsverfahren Neubau Ritzhagenlift  
Artenschutzbeitrag (ASB)  – Anlage 12 – 

 

6 

4. Datengrundlagen und verwende Unterlagen 

- Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2011) 

- Faunistische Erhebungen (Vögel, Reptilien, Schmetterlinge; Erfassung durch gezielte Kon-

trollen und Habitatanalysen; Potenzialanalyse Fledermäuse und Amphibien; Bioline 

2013) 

- Landesweite Artgutachten Fledermäuse, Haselmaus (Hessen-Forst FENA) 

- Allgemeine technische Beschreibung vom 12.07.2013 

- Biotope der Hessischen Biotopkartierung (http://natureg.hessen.de) 

- Rote Listen der Tiere und Pflanzen Hessen und Deutschlands 

- Landschaftsplan der Gemeinde Willingen (Planungsbüro Bioline, Entwurf Mai 2012) 

 

5. Projektgebiet  

5.1 Lage 

Das Projektgebiet befindet sich westlich von Willingen am Skigebiet „Ritzhagen“ (Abb. 1). Es 

umfasst den nördlichen Bereich des Grünlandes sowie die angrenzenden Fichtenforste 

(Abb. 2).  

 

 

Abb. 1: Lage des Projektgebietes 
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Abb. 2: Luftbilddarstellung mit technischer Planung (Lift- und Kabeltrasse) 

 

5.2 Projektbeschreibung und Wirkfaktoren 

Das Sesselliftprojekt mit einer Länge von ca. 610 m umfasst den Neubau einer Berg- und Tal-

station, die Errichtung von sechs Stützenbauwerken sowie die Versetzung der bestehenden 

Bergstation des Schlepplifts. Die Seilhöhe wird maximal 12-16 m betragen. Hinzu kommen 

weitere kleinflächige Eingriffe (Kabeltrasse, Trafostation; nähere Beschreibung siehe LBP).  

Der neue Sessellift ersetzt den alten Schlepplift, der teilweise rückgebaut und nur noch als 

Aufstiegshilfe für die bestehende Sommerrodelbahn genutzt wird. Durch die technische Mo-

dernisierung wird sich die Beförderungskapazität der Liftanlage erhöhen. 

 

Mögliche Projektwirkungen 

Baubedingte 

Wirkungen 

- Lärm, Erschütterungen und stoffliche Emissionen während d. Bauphase 

 

Anlagebedingte 

Wirkungen 

- kleinräumige Bodenversiegelung 

- Verlust von Wald- und Wiesenflächen 

- Zerschneidung und Barrierewirkung (minimal) 

- Silhouettenwirkung 

Betriebsbedingte 

Wirkungen 

- akustische und optische Signale (Bewegung, Licht)  

- Lärm und Erschütterungen 

 

 



Planfeststellungsverfahren Neubau Ritzhagenlift  
Artenschutzbeitrag (ASB)  – Anlage 12 – 

 

8 

5.3 Vorbelastungen 

Vorbelastungen bestehen durch den vorhandenen Schlepplift, der waldparallel verläuft so-

wie durch die Sommerrodelbahn und den entsprechenden Freizeitbetrieb im Sommer und 

Winter (Lärm, Bewegungen).  

 

6. Ergebnisse der Erfassung faunistischer Artengruppen und Auswahl prüfungsrelevanter 

Arten (Vorprüfung) 

6.1 Vögel 

6.1.1 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen von drei Begehungen im Juni und Juli 14 Vogel-

arten nachgewiesen (Tab. 1). Nach der „Ampelliste“ der Staatlichen Vogelschutzwarte (VSW 

2009) weist keine dieser Arten einen ungünstigen Erhaltungszustand in Hessen auf. Es han-

delt sich durchgehend um häufige und weit verbreitete Arten. 

Es wurden sowohl für Nadelwälder typische Arten (Haubenmeise, Tannenmeise, Sommer-

goldhähnchen) als auch Arten der Schlagfluren, Vorwälder und Waldränder festgestellt 

(Mönchsgrasmücke, Zilpzalp). Weitere Arten wurden als Nahrungsgäste im Offenland beo-

bachtet (Bachstelze, Star). 

Tab. 1: Artenliste der Vögel im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher 

Artname 
Status 

BNat 

SchG 

VS-

RL 

RL 

H 

RL 

D 

EHZ in Hes-

sen 

saP-

Rele-

vanz 

Waldbaumläufer Certhia familiaris Ng §    grün - 

Ringeltaube Columba palumbus B §    grün (+) 

Buchfink Fringilla coelebs B §    grün (+) 

Bachstelze Motacilla alba Ng §    grün - 

Tannenmeise Parus ater Ng §    grün - 

Blaumeise Parus caeruleus Ng §    grün - 

Haubenmeise Parus cristatus Ng §    grün - 

Zilpzalp Phylloscopus collybita B §    grün (+) 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla B §    grün (+) 

Star Sturnus vulgaris Ng §    grün - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B §    grün (+) 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes B §    grün (+) 

Amsel Turdus merula B §    grün (+) 

Singdrossel Turdus philomelos B §    grün (+) 

Status des Vorkommens: B = Brutvogel (Brutnachweis bzw. -verdacht); Ng = Nahrungsgast; Dz = Durchzügler. 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt 

Status nach VS-RL (Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG): I = Art des Anhangs I, Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2  

RL H = Rote Liste Hessen (KREUZIGER et al. 2006); RL D = Rote Liste Deutschland (SÜDBECK et al. 2007) 

EHZ = Erhaltungszustand von Vogelarten in Hessen (VSW 2009): grün = günstig, gelb = ungünstig-unzureichend, rot = un-

günstig-schlecht 

saP-Relevanz: Relevanz für die spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BnatSchG;:  

- = Prüfung nicht erforderlich; (+) = vereinfachte Prüfung; + = detailierte Prüfung 
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6.1.2 Auswahl prüfungsrelevanter Vogelarten 

Im Rahmen der Prüfung artenschutzrechtlicher Belange sind grundsätzlich alle „europäi-

schen Vogelarten“ zu betrachten3. Innerhalb dieser Artengruppe kann folgende Abschich-

tung vorgenommen werden:  

Bei Brutvogelarten, die einen günstigen Erhaltungszustand in Hessen aufweisen, kann eine 

vereinfachte Prüfung erfolgen. Es wird hier davon ausgegangen, dass es sich um häufige und 

weit verbreitete Arten handelt, die aufgrund ihres weiten Lebensraumspektrums in der Lage 

sind, vergleichsweise einfach andere Standorte zu besiedeln oder auf diese auszuweichen. 

Damit wird im Regelfall die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bzw. der Er-

haltungszustand der lokalen Population weiterhin gewahrt, so dass die Schädigungs- und 

Störungstatbestände nicht zum Tragen kommen (HMUELV 2011). Eine Tötung dieser Arten, 

etwa von Jungvögeln in Nestern, ist jedoch in jedem Falle zu vermeiden (vereinfachte Prü-

fung, Kap. 7). 

Es verbleiben keine Vogelarten, die einer detaillierten Prüfung bedürfen. 

 

6.2 Reptilien 

6.2.1 Ergebnisse 

Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet durch gezielte Kontrollen von Sonnplätzen und 

Tagesverstecken sowie durch Transektbegehungen erhoben. Im Bereich der geplanten Berg-

station wurden am Waldrand zwei Exemplare der Waldeidechse festgestellt (Tab. 2). Diese 

häufige Reptilienart besiedelt zahlreiche Biotope wie Waldränder, Schlagfluren, Moore, Suk-

zessionsflächen und Heckensäume. Sie ist in Hessen und Deutschland nicht gefährdet.  

 

Tab. 2: Artenliste der Reptilien im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Artname FFH-RL 
BNat 

SchG 
RL H RL D 

saP-

Relevanz 

Waldeidechse Zootoca vivipara - § - - - 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: IV = Art des Anhangs IV 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt 

RL H = Rote Liste Hessen (AGAR & FENA 2010), RL D = Rote Liste Deutschland (KÜHNEL et al. 2009) 

saP = spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG  

 

6.2.2 Auswahl prüfungsrelevanter Arten 

Prüfungsrelevante Arten, d.h. Reptilienarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie (z.B. Zau-

neidechse) wurden nicht nachgewiesen.  

 

                                                      
3
 Als europäische Vogelarten im Sinne des Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie gelten alle Vogelarten, die natür-

licherweise in der EU vorkommen. 
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6.3 Schmetterlinge 

6.3.1 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet wurden durch Transektbegehungen von Juni bis Juli elf Tagfalterar-

ten nachgewiesen. Bei diesen Arten handelt es sich um häufige und weit verbreitete Arten 

(Tab. 3). Die Bodenständigkeit im Untersuchungsraum wird aufgrund des Vorkommens ge-

eigneter Habitate für fünf Arten angenommen. Hinweise auf Vorkommen des Nachtkerzen-

schwärmers (Proserpinus proserpina) liegen nicht vor. 

 

Tab. 3: Artenliste der Tagfalter im Untersuchungsgebiet 

Deutscher Artname 
Wissenschaftlicher Art-
name 

Sta-
tus 

FFH-
RL 

BNat-
SchG 

RL 
RP-
Ks 

RL 
H 

RL 
D 

saP-
Rele-
vanz 

Braunkolbiger Braun-
Dickkopffalter 

Thymelicus sylvestris b   - - - - 

Großer Kohlweißling Pieris brassicae Ng   - - - - 

Grünader-Weißling Pieris napi Ng   - - - - 

Kleiner Kohlweißling Pieris rapae Ng      - 

Tagpfauenauge Nymphalis io Ng   - - - - 

Kleiner Fuchs  Nymphalis urticae Ng   - - - - 

Admiral Vanessa atalanta Ng/W   - - - - 

Kleines Wiesenvögelchen Coenonympha pamphilus b   - - - - 

Brauner Waldvogel Aphantopus hyperantus b   - - - - 

Großes Ochsenauge Maniola jurtina b   - - - - 

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas b   - - - - 

Status: b = Bodenständigkeit nachgewiesen bzw. anzunehmen; Ng = Nahrungsgast; W = Wanderfalter 

FFH-RL = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: II, IV = Art des Anhangs II, IV 

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt 

RL RP-KS, RL H = Rote Liste Regierungsbezirk Kassel und Hessen (LANGE & BROCKMANN 2009) 

RL D = Rote Liste Deutschland (REINHARDT & BOLZ 2011)  

saP: spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG; saP-Relevanz: - = Prüfung nicht erforderlich; (+) = ver-

einfachte Prüfung; + = detaillierte Prüfung 

 

6.3.2 Auswahl prüfungsrelevanter Arten 

Prüfungsrelevante Arten, d.h. Schmetterlingsarten  des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden 

nicht nachgewiesen. 
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6.4 Haselmaus 

Die Erfassung der Haselmaus erfolgte anhand gezielter Nachsuchen nach freien Nestern so-

wie durch das Ausbringen von sog. „Haselmausröhren“, die einen potenziellen Nistplatz an-

bieten sollen. 

Im Erfassungszeitraum von Juli bis August konnten keine Hinweise auf Haselmausvorkom-

men erbracht werden. Potenzielle Habitate kommen allenfalls in den westlichen, nicht vom 

Eingriff betroffenen Schlag- und Gehölzfluren vor. Grundsätzlich werden alle Waldgesell-

schaften und –altersstufen besiedelt soweit sie ein ausreichendes Nahrungsangebot bieten 

(BÜCHNER 2006). 

 

6.5 Fledermäuse 

Zur Erfassung des Habitatpotenzials wurden die von der Rodung betroffenen Wald- und Ge-

hölzbereiche auf Baumhöhlen und andere Fledermausquartiere abgesucht. 

Im Ergebnis wurden keine potenziellen Fledermausquartiere festgestellt.  

Darüber hinaus wird angenommen, dass verschiedene Fledermausarten die blüten- und in-

sektenreichen Waldränder, Grünlandflächen und Säume zumindest zeitweise im Jahr als 

Nahrungshabitat nutzen. In Frage kommen hier z.B. Zwerg-, Fransen- oder Breitflügelfleder-

mäuse (Pipistrellus pipistrellus, Myotis nattereri, Eptesicus serotinus) (LFU 2008, LBM 2011). 

Mögliche Quartierstandorte könnten je nach Art in der Ortslage Willingen wie auch in den 

nahegelegenen Wäldern liegen. 

Aufgrund der relativ kleinräumigen Projektwirkungen, die sich ausschließlich auf Nahrungs-

habitate beziehen, werden die Fledermausarten im Sinne des Schutzes der Lebensstätten 

bzw. des Störungsverbots nicht als prüfungsrelevant erachtet (Nahrungshabitate bzw. Jagd-

reviere fallen grundsätzlich nicht unter den Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten4).  

Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko bzw. eine Anfluggefährdung von Fledermäusen an den 

Drahtseilen des Sessellifts ist grundsätzlich nicht zu erwarten (LLUR 2013). 

 

6.6 Amphibien 

Die Erfassung des Habitatpotenzials bezieht sich auf die Analyse der vorhandenen Biotopty-

pen unter Berücksichtigung potenzieller Laich- und Landhabitate. Zusätzlich wurde das Un-

tersuchungsgebiet mit einer gezielten Kontrolle auf potenzielle  Tagesverstecke untersucht. 

Im Ergebnis ist das Untersuchungsgebiet als Landhabitat nur gering geeignet. Amphibien 

wurden nicht festgestellt. Laichgewässer kommen nicht vor. Artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände kommen in Bezug auf die Amphibien nicht zum tragen. 

 

  

                                                      
4
 (BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008 „Bad Oeynhausen“, Az.: 9 A 14/07 Rdnr. 100; BVerwG, Beschluss vom 

13.03.2008, Az.: 9 VR 9.07 „A 4 bei Jena“, Rdnr. 30) 
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7. Konfliktanalyse und Überprüfung der Verbotstatbestände 

Im Folgenden werden die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bezüglich der vorkom-

menden prüfungsrelevanten Arten überprüft. 

 

1) Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Im Zuge der Rodung von Gehölzbeständen lässt sich die Tötung von Brutvögeln in Verbin-

dung mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten (Nestern) ohne Vermeidungsmaßnahmen nicht ausschließen. So wären Tötungen von 

Jungvögeln in Nestern nicht zulässig, soweit sie vermeidbar sind.  

-> Vermeidungsmaßnahmen sind erforderlich (Kap. 8). 

Tötungen von Vogel-Individuen könnten zudem theoretisch bei einer Kollision mit den Stahl-

seilen des Sessellifts, vor allem in Zeiten außerhalb des Betriebs, entstehen. Von einem signi-

fikant erhöhten Tötungsrisiko wird hier jedoch nicht ausgegangen, da (NLT 2011, LLUR 

2013): 

- besonders kollisionsgefährdete Arten (vor allem Großvögel) im Gebiet nicht regelmäßig 

vorkommen, 

- die Stahlseile bei einer maximalen Höhe von 16 m teilweise waldrandparallel verlaufen 

und durch den Wald bzw. die Gebäude und Gehölze am Unterhang „abgeschattet“ sind, 

so dass keine Verluste während des Vogelzuges zu erwarten sind; gleiches gilt für Nah-

rungsflüge des Schwarzstorchs, 

- bei Brutvögeln aufgrund von Gewöhnungseffekten an Freileitungen kaum Verluste auf-

treten, 

- eine nennenswerte Vorbelastung durch die bestehende Schleppliftanlage und den Frei-

zeit- und Erholungsbetrieb besteht. 

 

2) Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch anlage-, bau- oder betriebsbedingte Wirkungen können Vögel möglicherweise wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten ge-

stört werden. Diese Störungen sind jedoch nicht als erheblich zu bewerten, da es sich bei 

den betroffenen Arten um Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszustand handelt, bei 

denen davon auszugehen ist, dass der Erhaltungszustand der lokalen Population weiterhin 

gewahrt wird (HMUELV 2011). Darüber hinaus entsprechen die Vorbelastungen durch die 

bestehende Schleppliftanlage annähernd den zu erwartenden Störungswirkungen. 

 

3) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG) 

Zur Vermeidung von Tötungen ist eine Bauzeitenregelung notwendig. Bei Brutvogelarten, die 

ihre Lebensstätten jährlich wechseln oder neu anlegen, ist eine mögliche Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die ar-
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tenschutzrechtlichen Vorschriften (HMUELV 2011). Darüber hinaus kann bei reviertreuen 

Vogelarten, z.B. höhlenbrütenden Vogelarten wie Meisen, davon ausgegangen werden, dass 

die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

 

8. Maßnahmenplanung 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind unter Berücksichtigung der abgeprüften Verbotstatbe-

stände spezifische Vermeidungsmaßnahmen erforderlich: 

Vermeidungsmaßnahmen (V) 

(V-1): Bauzeitenregelung 

 Eine Tötung oder Schädigung von Individuen lässt sich durch die Begrenzung der Bau-

feldvorbereitungen auf den Zeitraum außerhalb der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeiten 

der vorkommenden Vogelarten (1. September bis 28. Februar) wirksam vermeiden. 

 

9. Abschließende Bewertung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme (Bauzeitenregelung) bleiben die Ver-

botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG unberührt. Weitere Kompensations-

maßnahmen oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfor-

derlich.  
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